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Die Abgeordneten zum Nationalrat Wallner und Genossen haben am 
20. April 1994 unter der Nr. 6439/J an die Bundesregierung eine 
schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend Maßnahmen der 
Bundesregierung für die Steiermark in der laufenden Gesetzge
bungsperiode gerichtet, die folgenden Wortlaut hat: 

"1. Welches sind die wichtigsten, in der XVIII. Gesetzgebungs
periode vom Bund für die steiermark erbrachten Leistungen? 

2. Welche Maßnahmen sind inder XVIII. Gesetzgebungsperiode in 
der steiermark noch vorgesehen?" 

Diese Anfrage beantworte ich namens der Bundesregierung wie 
folgt: 

In der gegenständlichen Anfrage, die an die Bundesregierung 
gerichtet ist, wird um Bekanntgabe jener Maßnahmen ersucht, die 
seitens des Bundes für die steiermark in der laufenden 
Gesetzgebungsperiode gesetzt wurden. 
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Die überwiegende Zahl der von der Anfrage erfaßten Maßnahmen 

wurde jedoch nicht von der Bundesregierung als Kollegialorgan, 

sondern von den einzelnen Bundesministern als oberste Organe 
der Vollziehung im Sinne des Art. 19 Abs. 1 B-VG getroffen. Ich 

ersuche in diesem Zusammenhang um Verständnis, daß ich ange

sichts der Vielzahl der für das Land Steiermark getroffenen 

Maßnahmen von einer Befragung der einzelnen Mitglieder der. 
Bundesregierung sowie Zusammenfassung ihrer Antworten Abstand 

nehme. Als eine ausschließlich die Steiermark betreffende Maß

nahme der Bundesregierung als Kollegialorgan in dieser Legis

laturperiode ist die Beschlußfassung betreffend eine Verein

barung gemäß Artikel 15a B-VG zwischen dem Bund und dem Land 
Steiermark über Lärmschutzmaßnahmen im Bereich der Flugplätze 
Graz-Thalerhof und Zeltweg zu erwähnen. 
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